
Hundesteuer - Anmeldung 
 
 

Name:        

Vorname:          

Straße:         

PLZ, Ort:         

Telefonnummer:       

 

FAD:         

 

Steuernummer  Hund 1:         
  Hund 2:       

   Hund 3:       

 

Rasse des Hundes:        

Farbe des Hundes:        

Geschlecht des Hundes:       
Chip-Nr.:         
Versicherung:        
 

Besitzer seit:        

Alter des Hundes:       

wirksam ab:        

 

angemeldet am:       

 

Bankeinzug:  Kto. Nr.:      , BLZ:      ,  
Bank:            

 

Sonstiges:        

 

Befreiung vom Steuergeheimnis:  
 
Gemäß § 5 der Landesverordnung über das Halten und Beaufsichtigen von Hunden, haben 
Hunde, die außerhalb des befriedeten Besitztums frei laufen, ein Halsband zu tragen, auf dem 
der Name und die Wohnungsanschrift des Eigentümers oder Halters des Hundes angebracht 
sind. Gemäß dem Steuergeheimnis dürfen wir Ihren Namen an Personen und Behörden über 
die Steuernummer nicht weiterleiten, es sei denn, Sie entbinden mich bei der Hundesteuer vom 
Steuergeheimnis. 
Da in der Vergangenheit häufiger Hunde als Fundsachen abgegeben wurden, die nur ein 
Halsband mit Steuermarke trugen, konnten wir dem Finder nicht mitteilen, wer Halter des 
Hundes war, in Einzelfällen musste der Hund sogar ins Tierheim geschafft werden. 
 
Ich entbinde die Stadt Tönning vom Steuergeheimnis für die Hundesteuer, damit die Stadt 
Personen, die meinen Hund aufgegriffen haben, meinen Namen nennen darf. Diese Erklärung 
kann ich jederzeit schriftlich widerrufen. 
 
 

Tönning/Garding,       

         Unterschrift  


